
 

AD\939865DE.doc  PE507.956v03-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

  

 EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014 

 

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
 

2012/0366(COD) 

27.6.2013 

STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

für den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von 

Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen 

(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)) 

Verfasser der Stellungnahme: Csaba Sándor Tabajdi 

 



 

PE507.956v03-00 2/46 AD\939865DE.doc 

DE 

PA_Legam 



 

AD\939865DE.doc 3/46 PE507.956v03-00 

 DE 

KURZE BEGRÜNDUNG 

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine neue 

Tabakrichtlinie und spricht sich voll und ganz dafür aus, dass allgemeine Wohlergehen zu 

fördern und die öffentliche Gesundheit besser zu schützen. Es ist außerdem darauf 

hinzuweisen, dass alle Aspekte der Herstellung, Aufmachung und des Verkaufs von 

Tabakerzeugnissen zu berücksichtigen sind, vor allem, was den Erhalt von Arbeitsplätzen in 

der Landwirtschaft entlang der Wertschöpfungskette für Tabak betrifft, damit der rechtliche 

Rahmen ausgewogen ist. Der vorgeschlagene Text ist an die internationalen 

Handelsverpflichtungen der WTO anzupassen und muss dem WHO-Rahmenübereinkommen 

zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), 

das die Europäischen Gemeinschaften angenommen haben, entsprechen. 

 

Der Verfasser der Stellungnahme hebt hervor, dass Maßnahmen wichtig sind, mit denen der 

Tabakkonsum erheblich und tatsächlich gesenkt und Jugendliche davon abgehalten werden 

können, mit dem Rauchen zu beginnen, ohne dass dies zu einem Niedergang des 

europäischen Tabakanbaus führt, etwa durch die Verdrängung europäischen Tabaks durch 

billigeren und unkontrollierten Tabak aus Drittstaaten und einen zunehmenden illegalen 

Handel mit Tabakerzeugnissen entlang der Außengrenzen der EU. 

 

Etwa 700 000 Todesfälle werden in der Union jährlich durch Tabak verursacht. Die 

Kommission legt in ihrem Vorschlag den Schwerpunkt auf die Raucherprävention, vor allem 

im Hinblick auf Jugendliche, denn 70 % aller Raucher beginnen damit, Tabak zu 

konsumieren, bevor sie 18 Jahre alt sind. Des Weiteren ist Tabak ein arbeitsintensives 

Landwirtschaftserzeugnis, das 400 000 Vollzeit- und Saisonarbeitsplätze in Europa schafft, 

vor allem in sozial schwächeren Regionen mit wenigen oder gar keinen 

Beschäftigungsalternativen. Den Daten von Interessenträgern aus der Wirtschaft zufolge sind 

96 % aller Tabakfarmen Familienbetriebe mit einer Anbaufläche zwischen 0,5 und 3 Hektar. 

 

Das Europäische Parlament hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass zwischen dem 

Tabakanbau und dem Rauchen kein Zusammenhang besteht. Auch die Kommission weist in 

ihrem Evaluierungsbericht darauf hin, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen dem 

Tabakanbau und den Raucherquoten gibt.  

 

Die wirksamsten Mittel, um junge Menschen vom Rauchen abzuhalten, sind Bildung und 

Präventionsprogramme. Die jüngste repräsentative Umfrage hat ergeben, dass der 

Tabakkonsum in den letzten zehn Jahren aufgrund mehrerer Präventionsprogramme z. B. in 

der Bundesrepublik Deutschland stetig abgenommen hat. Es ist daher wärmstens zu 

empfehlen, dass ein europäischer Raucherpräventionsfonds zur Finanzierung von 

Programmen mit dem Ziel eingerichtet wird, die Bürger dabei zu unterstützen, mit dem 

Rauchen aufzuhören, sie davon abzuhalten, mit dem Rauchen zu beginnen, und sie über die 

schädlichen Auswirkungen des Rauchens auf die Gesundheit zu informieren. 

 

Der Verfasser der Stellungnahme geht davon aus, dass die Bürger nicht richtig über die 

schädlichen Folgen des Rauchens informiert sind. Deshalb sollte zum Schutz der Verbraucher 

eine bessere Kennzeichnung eingeführt werden, z. B. eine Kennzeichnung der verschiedenen 
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Stufen der Schädlichkeit von Tabakerzeugnissen. Dies darf die Verbraucher aber nicht in die 

Irre führen, denn alle Tabakerzeugnisse sind schädlich. 

 

In zahlreichen Mitgliedstaaten rauchen Männer und Frauen mit einem niedrigeren 

Bildungsniveau und in schwierigen sozialen Umständen erheblich mehr: So rauchen etwa in 

Ungarn 45 % der Männer und 26 % der Frauen, die die Schule nach der Grundschulzeit 

verlassen haben, 32 % der Männer und 22 % der Frauen, die das Gymnasium absolviert haben 

und gleichzeitig nur 20 % der Männer und 18 % der Frauen mit einem Hochschulabschluss. 

Bei der Regulierung von Tabakerzeugnissen mit dieser Richtlinie sollten deshalb auch soziale 

Aspekte berücksichtigt werden. 

 

Es besteht die Gefahr, dass der Anwendungsbereich der delegierten Rechtsakte im 

Kommissionsvorschlag zu weit gefasst ist und zu einer institutionellen Unausgewogenheit 

zwischen dem Parlament und dem Rat als gesetzgebenden Organen und der Kommission 

führt. 

 

Artikel 3 der vorgeschlagenen Tabakrichtlinie ermöglicht es der Kommission und den 

Mitgliedstaaten, die Höchstgehalte an Teer, Nikotin, Kohlenmonoxid und anderen 

Emissionen zu ändern; mit der Entscheidung, den Nikotingehalt drastisch zu reduzieren, 

können jedoch Burley-Tabakhersteller diskriminiert werden. 

 

Artikel 6 des Vorschlags ermöglicht es den Mitgliedstaaten und der Kommission zu 

entscheiden, welches Aroma oder welche Konzentration an Inhaltsstoffen als „ein 

charakteristisches Aroma verleihend“ angesehen werden kann. Sie können darüber hinaus das 

Inverkehrbringen eines Tabakerzeugnisses „gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse“ 

verbieten. Zur Klärung der Zusatzstoffe sollte eine Positiv- oder Negativliste der Zusatzstoffe 

erstellt werden, die für die Herstellung unerlässlich sind bzw. die zu einem Erzeugnis mit 

einem charakteristischen Aroma führen. 

 

Mit der im Vorschlag enthaltenen Möglichkeit des grenzüberschreitenden Erwerbs von 

Tabakerzeugnissen, auch im Internet, entsteht eine besondere Gefahr für jüngere 

Generationen. Wird der Vorschlag angenommen, könnte dies den Zugang zu 

Tabakerzeugnissen für Jugendliche unter 18 Jahren erleichtern. Um Jugendliche davon 

abzuhalten, mit dem Rauchen zu beginnen, schlägt der Verfasser der Stellungnahme daher 

vor, den Internetverkauf von Tabakerzeugnissen zu verbieten. In einigen Mitgliedstaaten wird 

dieses bewährte Verfahren bereits angewendet.   

 

Um das wesentliche Ziel des AEUV zu verwirklichen, nämlich das Wohlergehen der Bürger 

zu fördern, sollten die Mitgliedstaaten, die bereits Bestimmungen zur Eindämmung des 

Tabakkonsums erlassen haben, die über den Kommissionsvorschlag hinausgehen, im Sinne 

der Subsidiarität ihr jeweiliges System beibehalten. 
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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 

Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Größe des Binnenmarktes für 

Tabakerzeugnisse und verwandte 

Erzeugnisse, die Tendenz der Hersteller 

von Tabakerzeugnissen, die Produktion für 

die gesamte Union zunehmend in nur 

wenigen Produktionsstätten in den 

Mitgliedstaaten zu konzentrieren, und der 

sich daraus ergebende umfangreiche 

grenzüberschreitende Handel mit 

Tabakerzeugnissen und verwandten 

Erzeugnissen erfordern es, auf 

Unionsebene statt auf nationaler Ebene 

gesetzliche Maßnahmen zu treffen, damit 

der Binnenmarkt reibungslos funktioniert. 

(6) Die Größe des Binnenmarktes für 

Tabakerzeugnisse und verwandte 

Erzeugnisse, die Tendenz der Hersteller 

von Tabakerzeugnissen, die Produktion für 

die gesamte Union zunehmend in nur 

wenigen Produktionsstätten in den 

Mitgliedstaaten zu konzentrieren, und der 

sich daraus ergebende umfangreiche 

grenzüberschreitende Handel mit 

Tabakerzeugnissen und verwandten 

Erzeugnissen erfordern es, auf 

Unionsebene verstärkt gesetzliche 

Maßnahmen zu treffen, damit der 

Binnenmarkt reibungslos funktioniert. 

 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Der Tabakanbau in benachteiligten 

Gebieten und insbesondere in Gebieten in 

äußerster Randlage, der häufig mit 

geografischen und sozioökonomischen 

Eigenheiten verbunden ist, verdient 

besondere Aufmerksamkeit seitens der 

Europäischen Union, die dem jeweiligen 

Mitgliedstaat die Möglichkeit zugestehen 

muss, spezifische Maßnahmen zu 
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ergreifen, um den Erhalt des Anbaus in 

diesen Gebieten zu gewährleisten. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (im Folgenden 

„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 

einem hohen Schutzniveau ausgegangen 

werden; dabei sind insbesondere alle auf 

wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 

neuen Entwicklungen zu berücksichtigen. 

Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 

Erzeugnisse, und angesichts der besonders 

schädlichen Wirkungen von 

Tabakerzeugnissen sollte dem 

Gesundheitsschutz große Bedeutung 

beigemessen werden, insbesondere um die 

Prävalenz des Rauchens bei jungen 

Menschen zu senken. 

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (im Folgenden 

„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 

einem hohen Schutzniveau ausgegangen 

werden; dabei sind insbesondere alle auf 

wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 

neuen Entwicklungen zu berücksichtigen. 

Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 

Erzeugnisse, und angesichts der besonders 

schädlichen Wirkungen von 

Tabakerzeugnissen sollte dem 

Gesundheitsschutz große Bedeutung 

beigemessen werden, insbesondere um die 

Prävalenz des Rauchens bei jungen 

Menschen zu senken. Die wirksamsten 

Mittel, junge Menschen vom Rauchen 

abzuhalten, sind Bildung, Aufklärungs- 

und Präventionsprogramme und 

Hilfsprogramme für Bürger, die mit dem 

Rauchen aufhören wollen. Diese Mittel 

spielen nach wie vor eine wesentliche 

Rolle. Deshalb sollte ein europäischer 

Raucherpräventionsfonds zur 

Finanzierung von Programmen mit dem 

Ziel eingerichtet werden, die Bürger dabei 

zu unterstützen, mit dem Rauchen 

aufzuhören, sie davon abzuhalten, mit 

dem Rauchen zu beginnen, und sie über 

die schädlichen Auswirkungen des 

Rauchens auf die Gesundheit zu 

informieren. 
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Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Im Zusammenhang mit der Festlegung 

der Höchstgehalte könnte es zu einem 

späteren Zeitpunkt notwendig und 

angebracht sein, unter Berücksichtigung 

von Toxizität oder Suchtpotenzial der 

Emissionen die festgelegten Gehalte 

anzupassen oder Emissionsobergrenzen 

festzusetzen. 

(11) Im Zusammenhang mit der Festlegung 

der Höchstgehalte könnte es zu einem 

späteren Zeitpunkt notwendig und 

angebracht sein, unter Berücksichtigung 

von Toxizität oder Suchtpotenzial der 

Emissionen die festgelegten Gehalte 

anzupassen oder Emissionsobergrenzen 

festzusetzen und bei der Bewertung ihrer 

Toxizität oder ihres Suchtpotenzials 

wissenschaftlichen Entwicklungen, dem 

wissenschaftlichen Fortschritt, 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

den international vereinbarten Standards 

Rechnung zu tragen. 

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die derzeit verwendeten 

unterschiedlichen Meldeformate 

erschweren es Herstellern und 

Importeuren, ihren Meldepflichten 

nachzukommen, und sie machen es für die 

Mitgliedstaaten und die Kommission 

aufwändig, die eingehenden Informationen 

zu vergleichen, zu analysieren und daraus 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Es sollte 

daher ein verpflichtendes einheitliches 

Format für die Meldung von Inhaltsstoffen 

und Emissionen geben. Es sollte 

gewährleistet sein, dass die 

Produktinformationen für die 

Allgemeinheit so transparent wie möglich 

sind und zugleich die gewerblichen und 

geistigen Eigentumsrechte der 

(13) Die derzeit verwendeten 

unterschiedlichen Meldeformate 

erschweren es Herstellern und 

Importeuren, ihren Meldepflichten 

nachzukommen, und sie machen es für die 

Mitgliedstaaten und die Kommission 

aufwändig, die eingehenden Informationen 

zu vergleichen, zu analysieren und daraus 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Es sollte 

daher ein verpflichtendes einheitliches 

Format für die Meldung von Inhaltsstoffen 

und Emissionen geben. Es sollte 

gewährleistet sein, dass die 

Produktinformationen für die 

Allgemeinheit so transparent wie möglich 

sind und zugleich die gewerblichen und 

geistigen Eigentumsrechte der 
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Tabakhersteller angemessen berücksichtigt 

werden. 

Tabakhersteller angemessen berücksichtigt 

und die WTO-Vorschriften eingehalten 
werden. 

 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die Wahrscheinlichkeit 

unterschiedlicher Vorschriften wird noch 

durch die Bedenken im Zusammenhang 

mit Tabakerzeugnissen (darunter 

rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, 

die ein anderes charakteristisches Aroma 

als ein Tabakaroma haben und die 

möglicherweise die Aufnahme des 

Rauchens erleichtern oder die 

Konsumgewohnheiten beeinflussen. So 

nahm beispielsweise in vielen Ländern 

der Absatz von mentholhaltigen 

Produkten allmählich zu, während die 

Prävalenz des Rauchens insgesamt 

zurückging. Mehrere Studien zeigen, dass 

mit Menthol versetzte Tabakerzeugnisse 

das Inhalieren erleichtern können und 

dass sie es möglicherweise auch jungen 

Menschen leichter machen, mit dem 

Rauchen anzufangen. Maßnahmen, mit 

denen ungerechtfertigte Unterschiede bei 

der Behandlung von aromatisierten 

Zigaretten (z. B. Menthol- und 

Nelkenzigaretten) eingeführt würden, 

sollten vermieden werden. 

entfällt 

Begründung 

Es liegen keine unabhängigen Untersuchungen vor, aus denen hervorgeht, dass der Zusatz 

von Menthol zu einem verstärkten Tabakkonsum führt oder es den Menschen leichter macht, 

mit dem Rauchen anzufangen. Nur in drei Mitgliedstaaten gibt es einen hohen Verbrauch von 

Mentholzigaretten. 
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Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (15a) Es gibt glaubwürdige 

Untersuchungen, aus denen hervorgeht, 

dass es keinen Zusammenhang zwischen 

der Menge des angebauten Tabaks in der 

Union und der Anzahl der rauchenden 

Unionsbürger gibt. Gleichzeitig stammt 

der in der Union angebaute Tabak zum 

überwiegenden Teil aus sehr kleinen 

Familienbetrieben, denen es sehr schwer 

fallen würde, sich auf andere Erzeugnisse 

umzustellen. Daher muss dafür gesorgt 

werden, dass die Landwirte in der Union 

weiterhin Absatzmöglichkeiten für den 

von ihnen für die europäischen Kunden 

erzeugten Tabak haben, wobei eine 

exzellente Qualität der Rohware sowie die 

Einhaltung der in der Richtlinie 

festgelegten Normen hinsichtlich der 

Inhaltsstoffe sichergestellt werden muss, 

ohne dass dabei Tabaksorten 

benachteiligt würden, die unter 

ungünstigen klimatischen Bedingungen 

angebaut werden. Zudem sollten die 

Mitgliedstaaten Maßnahmen zur 

Umschulung der Tabak anbauenden 

Landwirte ergreifen, so dass sie in 

anderen Bereichen der 

landwirtschaftlichen Erzeugung tätig 

werden können. Dazu sollten 

insbesondere die Mittel genutzt werden, 

die aufgrund der Verordnung XXX über 

die Entwicklung des ländlichen Raums 

zur Verfügung stehen. 

 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 16 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Das Verbot von Tabakerzeugnissen 

mit charakteristischen Aromen bedeutet 

nicht, dass alle Zusatzstoffe verboten 

wären, doch es zwingt die Hersteller, den 

Zusatzstoff oder die Kombination von 

Zusatzstoffen so weit zu reduzieren, dass 

die Zusatzstoffe kein charakteristisches 

Aroma mehr verleihen. Die Verwendung 

von Zusatzstoffen, die für die Herstellung 

von Tabakerzeugnissen erforderlich sind, 

sollte zulässig sein, solange diese Stoffe 

kein charakteristisches Aroma verleihen. 

Die Kommission sollte für einheitliche 

Bedingungen bei der Durchführung der 

Bestimmungen zum charakteristischen 

Aroma sorgen. Bei diesen 

Entscheidungen sollten sich die 

Mitgliedstaaten und die Kommission von 

unabhängigen Panels unterstützen lassen. 

Bei der Anwendung dieser Richtlinie 

sollte nicht zwischen verschiedenen 

Tabaksorten unterschieden werden. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 22 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Außerdem müssen die 

Kennzeichnungsbestimmungen an neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 

werden. Zum Beispiel haben sich die 

Angaben der Teer-, Nikotin- und 

Kohlenmonoxidgehalte auf 

Zigarettenpackungen als irreführend 

erwiesen, da sie die Verbraucher glauben 

machen, dass bestimmte Zigaretten 

weniger schädlich seien als andere. 

Untersuchungen deuten im Übrigen darauf 

hin, dass große kombinierte 

gesundheitsbezogene Warnhinweise 

(22) Außerdem müssen die 

Kennzeichnungsbestimmungen an neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 

werden. Zum Beispiel haben sich die 

Angaben der Teer-, Nikotin- und 

Kohlenmonoxidgehalte auf 

Zigarettenpackungen als irreführend 

erwiesen, da sie die Verbraucher glauben 

machen, dass bestimmte Zigaretten 

weniger schädlich seien als andere. 

Untersuchungen deuten im Übrigen darauf 

hin, dass große kombinierte 

gesundheitsbezogene Warnhinweise 



 

AD\939865DE.doc 11/46 PE507.956v03-00 

 DE 

wirksamer sind als reine textliche 

Warnhinweise. Kombinierte 

gesundheitsbezogene Warnhinweise sollten 

daher unionsweit vorgeschrieben werden 

und signifikante und sichtbare Teile der 

Packungsfläche einnehmen. Für alle 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise 

sollte eine Mindestgröße festgelegt 

werden, um Sichtbarkeit und Wirksamkeit 

zu gewährleisten. 

wirksamer sind als reine textliche 

Warnhinweise. Kombinierte 

gesundheitsbezogene Warnhinweise sollten 

daher unionsweit vorgeschrieben werden 

und signifikante und sichtbare Teile der 

Packungsfläche einnehmen, um ihre 

Wirksamkeit sicherzustellen. 

 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 

Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 

Maximierung ihrer Wirkung sollte es 

Bestimmungen zu den Abmessungen der 

Warnhinweise und zu bestimmten 

Aspekten der Aufmachung von 

Tabakverpackungen, unter anderem zum 

Öffnungsmechanismus, geben. Die 

Packungen und die Produkte selbst 

suggerieren Verbrauchern und 

insbesondere jungen Menschen 

möglicherweise, dass die Produkte weniger 

schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 

bestimmte Texte oder Merkmale wie 

„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 

„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 

Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“, „slim“ 

sowie für Namen, Bilder, figurative oder 

sonstige Zeichen. Ebenso können die 

Größe und die Aufmachung der einzelnen 

Zigaretten beim Verbraucher den irrigen 

Eindruck erwecken, das Produkt sei 

weniger schädlich. Aus einer aktuellen 

Studie geht außerdem hervor, dass die 

Raucher von Slim-Zigaretten eher 

glaubten, dass ihre Marke weniger 

schädlich sei. Hier besteht 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 

Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 

Maximierung ihrer Wirkung sollte es 

Bestimmungen zu den Abmessungen der 

Warnhinweise und zu bestimmten 

Aspekten der Aufmachung von 

Tabakverpackungen, unter anderem zum 

Öffnungsmechanismus, geben. Die 

Packungen und die Produkte selbst 

suggerieren Verbrauchern und 

insbesondere jungen Menschen 

möglicherweise, dass die Produkte weniger 

schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 

bestimmte Texte oder Merkmale wie 

„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 

„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 

Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 

für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 

Zeichen. 
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Handlungsbedarf. 

 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Tabakraucherzeugnisse mit Ausnahme 

von Zigaretten und von Tabak zum 

Selbstdrehen, die hauptsächlich von 

älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
sollten von bestimmten 

Kennzeichnungsbestimmungen 

ausgenommen werden, solange es keine 

wesentliche Änderung der Umstände 

bezüglich der Verkaufsmengen oder der 

Konsumgewohnheiten bei jungen 

Menschen gibt. Für die Kennzeichnung 

dieser anderen Tabakerzeugnisse sollten 

eigene Regeln gelten. Die Sichtbarkeit der 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise auf 

rauchlosen Tabakerzeugnissen muss 

gewährleistet sein. Die Warnhinweise 

sollten daher auf den beiden Hauptflächen 

der Verpackungen von rauchlosen 

Tabakerzeugnissen angebracht werden. 

(24) Tabakraucherzeugnisse mit Ausnahme 

von Zigaretten und von Tabak zum 

Selbstdrehen sollten von bestimmten 

Kennzeichnungsbestimmungen 

ausgenommen werden, solange es keine 

wesentliche Änderung der Umstände 

bezüglich der Verkaufsmengen oder der 

Konsumgewohnheiten bei jungen 

Menschen gibt. Für die Kennzeichnung 

dieser anderen Tabakerzeugnisse sollten 

eigene Regeln gelten. Die Sichtbarkeit der 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise auf 

rauchlosen Tabakerzeugnissen muss 

gewährleistet sein. Die Warnhinweise 

sollten daher auf den beiden Hauptflächen 

der Verpackungen von rauchlosen 

Tabakerzeugnissen angebracht werden. 

 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 26 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Es werden erhebliche Mengen 

illegaler Produkte in Verkehr gebracht, die 

der Richtlinie 2001/37/EG nicht genügen, 

und es gibt Anzeichen dafür, dass diese 

Mengen zunehmen könnten. Diese 

Produkte untergraben den ungehinderten 

Verkehr legaler Produkte und den Schutz, 

den die Rechtsvorschriften zur 

(26) Es werden erhebliche Mengen 

illegaler Produkte in Verkehr gebracht, die 

der Richtlinie 2001/37/EG nicht genügen, 

und es gibt Anzeichen dafür, dass diese 

Mengen zunehmen könnten. Diese 

Produkte untergraben den ungehinderten 

Verkehr legaler Produkte und den Schutz, 

den die Rechtsvorschriften zur 
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Eindämmung des Tabakkonsums bieten. 

Im Übrigen verpflichtet das FCTC die 

Union, im Zuge einer umfassenden Politik 

zur Eindämmung des Tabakkonsums gegen 

illegale Produkte vorzugehen. Es sollte 

daher vorgeschrieben werden, dass 

Packungen von Tabakerzeugnissen 

eindeutig und sicher markiert und dass ihre 

Verbringungen erfasst werden, damit sich 

diese Produkte in der Union verfolgen 

lassen und damit ihre Übereinstimmung 

mit der Richtlinie überwacht und 

durchgesetzt werden kann. Außerdem 

sollte die Einführung von 

Sicherheitsmerkmalen vorgeschrieben 

werden, die es leichter machen zu 

überprüfen, ob die Produkte echt sind oder 

nicht. 

Eindämmung des Tabakkonsums bieten. 

Im Übrigen verpflichtet das FCTC die 

Union, im Zuge einer umfassenden Politik 

zur Eindämmung des Tabakkonsums gegen 

illegale Produkte vorzugehen. Es sollte 

daher vorgeschrieben werden, dass 

Packungen von Tabakerzeugnissen 

eindeutig und sicher markiert und dass ihre 

Verbringungen erfasst werden, damit sich 

diese Produkte in der Union verfolgen 

lassen und damit ihre Übereinstimmung 

mit der Richtlinie überwacht und 

durchgesetzt und so der illegale Handel 

mit Tabakerzeugnissen vor allem entlang 

der Außengrenzen der Union beschränkt 
werden kann. Außerdem sollte die 

Einführung von Sicherheitsmerkmalen 

vorgeschrieben werden, die es leichter 

machen zu überprüfen, ob die Produkte 

echt sind oder nicht. Zudem müssen die 

Kommission und die Mitgliedstaaten 

dafür sorgen, dass die in Anwendung 

dieser Richtlinie angenommenen 

Maßnahmen nicht indirekt zu einem 

Anstieg des illegalen Handels mit 

Tabakerzeugnissen führen. 

 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 30 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Der grenzüberschreitende Verkauf 

von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz 

macht jungen Menschen den Zugang zu 

Tabakerzeugnissen leichter und droht die 

Einhaltung der Tabakgesetzgebung und 

insbesondere dieser Richtlinie zu 

untergraben. Damit diese Richtlinie ihr 

volles Potenzial entfalten kann, sind 

einheitliche Regeln für ein Meldesystem 

erforderlich. Die Bestimmung der 

vorliegenden Richtlinie über die Meldung 

grenzüberschreitender Verkäufe von 

(30) Der grenzüberschreitende Verkauf 

von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz, 

einschließlich des Internetverkaufs, sowie 

die kostenfreie Abgabe oder der Tausch 

von Tabakerzeugnissen zu Werbezwecken 

an öffentlichen Orten macht jungen 

Menschen den Zugang zu 

Tabakerzeugnissen leichter und droht die 

Einhaltung der Tabakgesetzgebung und 

insbesondere dieser Richtlinie zu 

untergraben. Daher sind sie zu verbieten. 
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Tabakerzeugnissen im Fernabsatz gilt 

unbeschadet des Meldeverfahrens gemäß 

der Richtlinie 2000/31/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 8. Juni 2000 über bestimmte 

rechtliche Aspekte der Dienste der 

Informationsgesellschaft. Der Fernabsatz 

von Tabakerzeugnissen von Unternehmen 

an Verbraucher ist weiter geregelt in der 

Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

1997 über den Verbraucherschutz bei 

Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, die 

am 13. Juni 2014 durch die Richtlinie 

2011/83/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 über die Rechte der 

Verbraucher ersetzt wird. 

 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 31 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Alle Tabakerzeugnisse können 

Todesfälle, Morbidität und Behinderungen 

verursachen, weswegen ihr Konsum 

eingedämmt werden sollte. Es ist daher 

wichtig, die Entwicklungen im 

Zusammenhang mit neuartigen 

Tabakerzeugnissen zu beobachten. Den 

Herstellern und Importeuren neuartiger 

Tabakerzeugnisse sollte daher – 

unbeschadet der Befugnis der 

Mitgliedstaaten, diese Produkte zu 

verbieten oder zuzulassen – eine 

Meldepflicht auferlegt werden. Die 

Kommission sollte die Entwicklung 

beobachten und fünf Jahre nach der Frist 

für die Umsetzung dieser Richtlinie einen 

Bericht vorlegen, damit beurteilt werden 

kann, ob Änderungen dieser Richtlinie 

erforderlich sind. 

(31) Alle Tabakerzeugnisse können 

Todesfälle, Morbidität und Behinderungen 

verursachen, weswegen ihr Konsum durch 

Bildung und Raucherprävention 
eingedämmt werden sollte. Es ist daher 

wichtig, die Entwicklungen im 

Zusammenhang mit neuartigen 

Tabakerzeugnissen zu beobachten. Den 

Herstellern und Importeuren neuartiger 

Tabakerzeugnisse sollte daher – 

unbeschadet der Befugnis der 

Mitgliedstaaten, diese Produkte zu 

verbieten oder zuzulassen – eine 

Meldepflicht auferlegt werden. Die 

Kommission sollte die Entwicklung 

beobachten und fünf Jahre nach der Frist 

für die Umsetzung dieser Richtlinie einen 

Bericht vorlegen, damit beurteilt werden 

kann, ob Änderungen dieser Richtlinie 



 

AD\939865DE.doc 15/46 PE507.956v03-00 

 DE 

erforderlich sind. 

 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 37 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Damit bei der Durchführung dieser 

Richtlinie, insbesondere hinsichtlich des 

Formats für die Meldung der Inhaltsstoffe, 

hinsichtlich der Bestimmung von 

Erzeugnissen mit charakteristischen 

Aromen oder mit erhöhten Toxizitäts- und 

Suchtpotenzialwerten sowie hinsichtlich 

der Methodik für die Bestimmung, ob ein 

Tabakerzeugnis ein charakteristisches 

Aroma hat, gleiche Bedingungen 

herrschen, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden. Diese Befugnisse sollten gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

wahrgenommen werden. 

(37) Damit bei der Durchführung dieser 

Richtlinie, insbesondere hinsichtlich des 

Formats für die Meldung der Inhaltsstoffe, 

sowie hinsichtlich der Bestimmung von 

Erzeugnissen mit erhöhten Toxizitäts- und 

Suchtpotenzialwerten gleiche Bedingungen 

herrschen, kann die Kommission mittels 

Durchführungsrechtsakten und gemäß 

dem in Artikel 21 beschriebenen 

Verfahren die Methodik zur Bestimmung 

erhöhter Toxizitäts- und 

Suchtpotenzialwerte der verwendeten 

Zusatzstoffe festlegen. 

 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 38 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Damit diese Richtlinie vollständig 

operationell wird und damit technischen, 

wissenschaftlichen und internationalen 

Entwicklungen Rechnung getragen 

werden kann, sollte der Kommission 

insbesondere für folgende Bereiche die 

Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 

gemäß Artikel 290 des Vertrags 

übertragen werden: Festsetzung und 

Anpassung der Höchstgehalte von 

Emissionen und der Messverfahren; 

Festsetzung der Höchstwerte für 

entfällt 
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Inhaltsstoffe, die die Toxizität, das 

Suchtpotenzial oder die Attraktivität 

steigern; Verwendung von 

Warnhinweisen, individuellen 

Erkennungsmerkmalen und 

Sicherheitsmerkmalen bei der 

Kennzeichnung und Verpackung; 

Festlegung der Kernelemente von 

Verträgen über Datenspeicherung mit 

unabhängigen Dritten; Überprüfung 

bestimmter Ausnahmeregelungen für 

Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von 

Zigaretten, von Tabak zum Selbstdrehen 

und von rauchlosen Tabakerzeugnissen; 

Überprüfung der Nikotingehalte von 

nikotinhaltigen Erzeugnissen. Es ist 

besonders wichtig, dass die Kommission 

im Rahmen ihrer Vorarbeiten 

angemessene Konsultationen, auch auf 

Expertenebene, durchführt. Bei der 

Vorbereitung und Ausarbeitung 

delegierter Rechtsakte sollte die 

Kommission gewährleisten, dass die 

einschlägigen Dokumente dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 

gleichzeitig, rechtzeitig und 

ordnungsgemäß Weise übermittelt 

werden. 

 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 40 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Wenn ein Mitgliedstaat es für nötig 

hält, zu Aspekten, die in den 

Regelungsbereich dieser Richtlinie fallen, 

strengere nationale, für alle Produkte 

gleichermaßen geltende Vorschriften 

aufrechtzuerhalten, sollte er dies 

aufgrund übergeordneter Erfordernisse 

im Zusammenhang mit dem Schutz der 

öffentlichen Gesundheit tun dürfen. Die 

Mitgliedstaaten sollten außerdem 

(40) Im Interesse einer besseren 

Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts ist 

es Mitgliedstaaten außerdem nicht 

gestattet, strengere nationale Vorschriften 

für sämtliche Produkte aufzustellen, die 

in den Geltungsbereich dieser Richtlinie 

fallen. 
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strengere, für alle Produkte 

gleichermaßen geltende Vorschriften 

aufstellen dürfen, wenn dies durch die 

besonderen Gegebenheiten in dem 

betreffenden Mitgliedstaat und durch die 

Notwendigkeit, die öffentliche Gesundheit 

zu schützen, gerechtfertigt ist. Solche 

strengeren nationalen Vorschriften 

sollten notwendig und verhältnismäßig 

sein und kein Mittel zur willkürlichen 

Diskriminierung und keine verschleierte 

Beschränkung des Handels zwischen den 

Mitgliedstaaten darstellen. Strengere 

nationale Vorschriften müssen der 

Kommission vorab notifiziert und von ihr 

unter Berücksichtigung des hohen mit 
dieser Richtlinie erreichten 

Gesundheitsschutzniveaus gebilligt 

werden. 

 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 40 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (40a) Ein Mitgliedstaat, der es aus 

nachvollziehbaren Gründen der 

sozioökonomischen Abhängigkeit der 

Bevölkerung als erforderlich erachtet, 

nationale bzw. regionale Bestimmungen 

beizubehalten bzw. einzuführen, die auf 

den Erhalt herkömmlicher 

Tabakplantagen zugeschnitten sind, sollte 

befugt sein, dies zu tun. 

 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 41 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Es sollte den Mitgliedstaaten 

unbenommen bleiben, zu Aspekten, die 

nicht in den Regelungsbereich dieser 

Richtlinie fallen, nationale, für alle 

Produkte gleichermaßen geltende 

Rechtsvorschriften aufrechtzuerhalten 

oder aufzustellen, sofern diese 

Vorschriften mit dem Vertrag vereinbar 

sind und die vollständige Anwendung 

dieser Richtlinie nicht gefährden. 

Folglich könnten die Mitgliedstaaten 

beispielsweise Vorschriften zur 

Vereinheitlichung der Verpackungen von 

Tabakerzeugnissen (auch betreffend 

Farben und Schriftart) beibehalten oder 

aufstellen, sofern diese Vorschriften mit 

dem Vertrag und den WTO-Vorschriften 

vereinbar sind und die vollständige 

Anwendung dieser Richtlinie nicht 

behindern. Gemäß der Richtlinie 

98/34/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 

Informationsverfahren auf dem Gebiet 

der Normen und technischen 

Vorschriften und der Vorschriften für die 

Dienste der Informationsgesellschaft 

müssen technische Vorschriften vorab 

mitgeteilt werden. 

(41) Aus Achtung vor den geltenden 

Regeln des Weltmarkts und im Interesse 

einer besseren Funktionsfähigkeit des 

Binnenmarkts dürfen Mitgliedstaaten, die 

strengere nationale Vorschriften 

außerhalb des Geltungsbereichs dieser 

Richtlinie beibehalten oder aufstellen, die 

Einfuhr, den Verkauf und den Verbrauch 

von Tabakerzeugnissen und verwandten 

Erzeugnissen, die dieser Richtlinie 

entsprechen, weder verbieten noch 

einschränken.  

 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 43 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (43a) Diese Richtlinie sollte nicht zu einer 

Verschlechterung der 

Lebensbedingungen der 

Bevölkerungsgruppen führen, die in 

Europa – oft in benachteiligten Gebieten 

– vom Tabakanbau leben. Sie zielt nur 

darauf ab, weniger Anreize für den 
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Konsum von Tabakerzeugnissen zu 

bieten, und daher sollten bei jeder 

Entscheidung in Bezug auf Inhalts- und 

Zusatzstoffe die möglichen 

sozioökonomischen Auswirkungen auf die 

Bevölkerungsgruppen berücksichtigt 

werden, die vom Tabakanbau leben. Der 

europäische Tabakanbau sollte geschützt 

werden, da er nur einen geringfügigen 

Anteil am Konsum in der Europäischen 

Union hat, jedoch zur wirtschaftlichen 

Stabilität mancher europäischen 

Regionen beiträgt, in denen es kaum 

Alternativen zum Tabakanbau gibt. Die 

Einschränkung oder das Verschwinden 

des Tabakanbaus in der Europäischen 

Union würde sich nicht auf den 

Tabakkonsum auswirken, da die 

Einfuhren aus Drittstaaten steigen und 

die Qualitätsstandards sinken würden. 

 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) „charakteristisches Aroma“ ein von 

Tabak unterscheidbares Aroma oder einen 

von Tabak unterscheidbaren Geschmack, 

das bzw. der durch einen Zusatzstoff oder 

eine Kombination von Zusatzstoffen 

erzeugt wird – unter anderem Früchte, 

Gewürze, Kräuter, Alkohol, Bonbon, 

Menthol oder Vanille – und das bzw. der 

vor oder bei der bestimmungsgemäßen 

Verwendung des Tabakerzeugnisses 

wahrnehmbar ist; 

(4) „charakteristisches Aroma“ ein von 

Tabak oder Menthol unterscheidbares 

Aroma oder einen von Tabak oder 

Menthol unterscheidbaren Geschmack, das 

bzw. der durch einen Zusatzstoff oder eine 

Kombination von Zusatzstoffen erzeugt 

wird – unter anderem Früchte, Gewürze, 

Kräuter, Alkohol, Bonbon oder Vanille – 

und das bzw. der vor oder bei der 

bestimmungsgemäßen Verwendung des 

Tabakerzeugnisses wahrnehmbar ist; 

 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 13 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) „Aromastoff“ einen Zusatzstoff, der 

Aroma und/oder Geschmack verleiht; 

(13) „Aromastoff“ einen Zusatzstoff, der 

Aroma und/oder Geschmack verleiht und 

für das Herstellungsverfahren des 

Tabakerzeugnisses nicht erforderlich ist; 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 18 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) „Inhaltsstoff“ einen Zusatzstoff, 

Tabak (Blätter und andere verarbeitete 

oder nicht verarbeitete natürliche Teile 

der Tabakpflanze, einschließlich 

expandiertem und rekonstituiertem 

Tabak) sowie jeden in einem endgültigen 

Tabakerzeugnis vorhandenen Stoff, 

einschließlich Papier, Filter, 

Druckerschwärze, Kapseln und Kleber; 

(18) „Inhaltsstoff“ einen Zusatzstoff sowie 

jeden in einem endgültigen Tabakerzeugnis 

vorhandenen Stoff, einschließlich Papier, 

Filter, Druckerschwärze, Kapseln und 

Kleber; 

Begründung 

Tabak sollte nicht als Inhaltsstoff angesehen werden, da er ein Bestandteil des Produkts ist 

und nicht hinzugefügt wird. In der geltenden Tabakrichtlinie (2001/37/EG) wird Tabak nicht 

als Inhaltsstoff aufgeführt. 

 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 18 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) „natürlicher Bestandteil“ Tabak 

(Blätter und andere verarbeitete oder 

nicht verarbeitete natürliche Teile der 

Tabakpflanze, einschließlich expandierten 

und rekonstituierten Tabaks); 
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Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 19 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) „Höchstwert“ oder „Höchstgehalt“ 

den maximalen Gehalt oder die maximale 

Emission (einschließlich 0) eines Stoffs in 

einem Tabakerzeugnis, gemessen in 

Gramm; 

(19) „Höchstwert“ den maximalen Gehalt 

eines Stoffs in einem Tabakerzeugnis, 

gemessen in Gramm; 

 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 34 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) „Tabakerzeugnis“ ein Produkt, das 

von Verbrauchern konsumiert werden kann 

und das ganz oder teilweise aus – 

genetisch verändertem oder genetisch 

nicht verändertem – Tabak besteht; 

(34) „Tabakerzeugnis“ ein Produkt, das 

von Verbrauchern konsumiert werden kann 

und das ganz oder teilweise aus Tabak 

besteht; 

 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 36 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (36a) „imitierte Tabakerzeugnisse“ 

Süßigkeiten, Snacks, Spielzeug oder 

sonstige Gegenstände in Form von 

Tabakerzeugnissen, die Minderjährige 

ansprechen können. Diese Erzeugnisse 

werden verboten. 

Begründung 

Gemäß Artikel 16 des FCTC der WHO, das von der Europäischen Gemeinschaft am 30. Juni 

2005 ratifiziert wurde, soll die Konferenz der Vertragsparteien den Verkauf von 
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Tabakerzeugnissen an Minderjährige verbieten, dies schließt imitierte Tabakerzeugnisse ein. 

Die EU-Vorschriften müssen an internationale Verpflichtungen angepasst werden. 

 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission wird befugt, gemäß 

Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um – unter Berücksichtigung 
wissenschaftlicher Entwicklungen und 

international vereinbarter Normen – die in 

Absatz 1 genannten Höchstgehalte 

anzupassen. 

2. Die Kommission kann Vorschläge auf 

der Grundlage solider, unumstrittener 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

international vereinbarter Normen 

unterbreiten, um die in Absatz 1 

genannten Höchstgehalte anzupassen. 

 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission die Höchstgehalte mit, die sie 

für andere Emissionen von Zigaretten und 

für Emissionen von Tabakerzeugnissen mit 

Ausnahme von Zigaretten festlegen. Die 

Kommission wird befugt, gemäß 

Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um – unter Berücksichtigung 

gegebenenfalls bestehender international 

vereinbarter Normen und auf der 

Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und der von Mitgliedstaaten 

mitgeteilten Gehalte – Höchstgehalte für 

andere Emissionen von Zigaretten und für 

die Emissionen anderer Tabakerzeugnisse 

mit Ausnahme von Zigaretten 

anzunehmen und anzupassen, die die 

toxische oder suchterzeugende Wirkung 

von Tabakerzeugnissen merklich über die 

3. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission die Höchstgehalte mit, die sie 

für andere Emissionen von Zigaretten und 

für Emissionen von Tabakerzeugnissen mit 

Ausnahme von Zigaretten festlegen. Die 

Kommission kann Vorschläge vorlegen, 

um – unter Berücksichtigung international 

vereinbarter Normen, die auf soliden, 

unumstrittenen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und den von Mitgliedstaaten 

mitgeteilten Gehalten beruhen  – 

Höchstgehalte für andere Emissionen von 

Zigaretten und für die Emissionen anderer 

Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von 

Zigaretten anzupassen, die die toxische 

oder suchterzeugende Wirkung von 

Tabakerzeugnissen merklich über die 

Toxizitäts- und Suchtpotenzialobergrenze 

heben, die aus den Teer-, Nikotin- und 
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Toxizitäts- und Suchtpotenzialobergrenze 

heben, die aus den Teer-, Nikotin- und 

Kohlenmonoxidgehalten gemäß Absatz 1 

resultiert. 

Kohlenmonoxidgehalten gemäß Absatz 1 

resultiert. 

 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird befugt, gemäß 

Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um – unter Berücksichtigung 

wissenschaftlicher und technischer 

Entwicklungen sowie international 

vereinbarter Normen – die Verfahren zur 

Messung der Teer-, Nikotin- und 

Kohlenmonoxidgehalte anzupassen. 

3. Die Kommission kann Vorschläge 

vorlegen, um – unter Berücksichtigung 

wissenschaftlicher und technischer 

Entwicklungen sowie international 

vereinbarter Normen – die in Absatz 1 

genannten Höchstgehalte anzupassen. 

Begründung 

Es sollte vermieden werden, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die Höchstgehalte 

an Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid sowie anderer Emissionen im Wege von delegierten 

Rechtsakten ändern können, ohne das Europäische Parlament einzubeziehen.   Eine 

grundlegende Änderung dieser Gehalte könnte den Anbau beeinflussen. Dies trifft vor allem 

auf Nikotin zu, das in größerem Maße in der Sorte Burley vorkommt. 

 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission die Messverfahren mit, die 

sie für andere Emissionen von Zigaretten 

und für Emissionen von 

Tabakerzeugnissen mit Ausnahme von 

Zigaretten verwenden. Die Kommission 

wird befugt, gemäß Artikel 22 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um – unter 

entfällt 
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Berücksichtigung wissenschaftlicher und 

technischer Entwicklungen sowie 

international vereinbarter Normen – 

Messverfahren anzunehmen und 

anzupassen. 

 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz -1 (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1. Die Kommission kann eine 

Negativliste der Zusatzstoffe aufzustellen, 

die für die Herstellung von 

Tabakerzeugnissen nicht von 

entscheidender Bedeutung sind und zu 

einem Erzeugnis mit einem 

charakteristischen Aroma führen. Die 

traditionelle Verwendung von Menthol 

sollte von dieser Bestimmung 

ausgenommen sein. 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten verbieten das 

Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen 

mit einem charakteristischen Aroma. 

1. Die Mitgliedstaaten verbieten das 

Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen 

mit Zusatzstoffen, die ein Aroma erzeugen 

oder abgeben, das nicht im Wesentlichen 

das Aroma von Tabak oder Menthol ist. 
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Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten dürfen die 

Verwendung von Zusatzstoffen, die für die 

Herstellung von Tabakerzeugnissen 

wesentlich sind, nicht verbieten, solange 

die Zusatzstoffe nicht zu einem Erzeugnis 

mit einem charakteristischen Aroma 

führen. 

Die Mitgliedstaaten dürfen die 

Verwendung von Zucker und anderen 

Zusatzstoffen, die für die Herstellung von 

Tabakerzeugnissen wesentlich sind und die 

insbesondere zur Verbesserung der 

Qualität von unter ungünstigen 

klimatischen Bedingungen und in 

benachteiligten Gebieten angebautem 

Tabak angewendet werden, nicht 

verbieten. 

 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Mittels Durchführungsrechtsakten 

bestimmt die Kommission auf Antrag eines 

Mitgliedstaats oder aus eigener Initiative, 

ob ein Tabakerzeugnis in den 

Geltungsbereich von Absatz 1 fällt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 21 

angenommen. 

2. Mittels Durchführungsrechtsakten 

bestimmt die Kommission auf Antrag eines 

Mitgliedstaats oder aus eigener Initiative 

und auf der Grundlage wissenschaftlicher 

Erkenntnisse, ob ein Tabakerzeugnis in 

den Geltungsbereich von Absatz 1 fällt. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 

nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 21 

angenommen. Bei der 

Entscheidungsfindung sollte eine 

unabhängige Sachverständigengruppe 

zur Unterstützung herangezogen werden. 

Die Kommission legt mittels delegierter 

Rechtsakte einheitliche Regeln für die 

Verfahren fest, mit denen bestimmt wird, 

ob ein Tabakerzeugnis in den 

Geltungsbereich von Absatz 1 fällt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 21 

angenommen. 
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Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Falls die Erfahrungen mit der 

Anwendung der Absätze 1 und 2 zeigen, 

dass ein bestimmter Zusatzstoff oder eine 

Kombination von Zusatzstoffen 

normalerweise ein charakteristisches 

Aroma verleiht, wenn eine bestimmte 

Mengen- oder Konzentrationsgrenze 

überschritten wird, ist die Kommission 

befugt, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 22 zu erlassen, um Höchstwerte 

für diese Zusatzstoffe oder diese 

Zusatzstoffkombination, die das 

charakteristische Aroma erzeugen bzw. 

erzeugt, festzusetzen. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 4 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Zusatzstoffe, die färbende Eigenschaften 

für Emissionen haben. 

c) Zusatzstoffe, die färbende Eigenschaften 

für Emissionen haben, es sei denn, sie 

haben keine Auswirkungen auf die 

Gesundheit der Verbraucher; 

 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 4 – Buchstabe c a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Zusatzstoffe, die zu einem Erzeugnis 

mit einem charakteristischen Aroma 

führen. 

 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Mitgliedstaaten verbieten die 

Verwendung von Aromastoffen in den 

Bestandteilen von Tabakerzeugnissen, 

etwa in Filtern, Papieren, Packungen, 

Kapseln und Klebern, und sonstiger 

technischer Merkmale, mit denen sich das 

Aroma oder die Rauchintensität verändern 

lassen. Filter und Kapseln dürfen keinen 

Tabak enthalten. 

5. Die Mitgliedstaaten regulieren die 

Verwendung von Aromastoffen in den 

Bestandteilen von Tabakerzeugnissen, 

etwa in Filtern, Papieren, Packungen und 

Kapseln, und sonstiger technischer 

Merkmale, mit denen sich das Aroma oder 

die Rauchintensität verändern lassen. Filter 

und Kapseln dürfen keinen Tabak 

enthalten. 

 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten verbieten auf dieser 

Grundlage jedoch nicht das 

Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen 

ausschließlich aufgrund ihres 

Mentholgehalts. 

 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 9 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Falls wissenschaftliche Erkenntnisse 

und die Erfahrungen mit der Anwendung 

der Absätze 7 und 8 zeigen, dass ein 

bestimmter Zusatzstoff oder eine gewisse 

Menge eines Zusatzstoffs beim Konsum 

die toxische oder suchterzeugende 

Wirkung eines Tabakerzeugnisses 

deutlich erhöht, ist die Kommission 

befugt, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 22 zu erlassen, um Höchstwerte 

für diese Zusatzstoffe festzusetzen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der allgemeine Warnhinweis und die 

Informationsbotschaft sind bei Zigaretten 

auf die Schmalseiten der Packung zu 

drucken. Diese Warnhinweise müssen 

mindestens 20 mm breit und mindestens 

43 mm hoch sein. Bei Tabak zum 

Selbstdrehen ist die Informationsbotschaft 

auf die Fläche zu drucken, die beim Öffnen 

der Packung sichtbar wird. Beide, der 

allgemeine Warnhinweis und die 

Informationsbotschaft, müssen 50 % der 

Fläche einnehmen, auf die sie gedruckt 

werden. 

3. Der allgemeine Warnhinweis und die 

Informationsbotschaft sind bei Zigaretten 

auf die Schmalseiten der Packung zu 

drucken. Bei Tabak zum Selbstdrehen ist 

die Informationsbotschaft auf die Fläche zu 

drucken, die beim Öffnen der Packung 

sichtbar wird. Beide, der allgemeine 

Warnhinweis und die 

Informationsbotschaft, müssen 50 % der 

Fläche einnehmen, auf die sie gedruckt 

werden. 

 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 4 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission wird befugt, delegierte 4. Die Kommission wird befugt, 
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Rechtsakte gemäß Artikel 22 zu erlassen, Vorschläge zu unterbreiten, 

 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 4 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) um Platzierung, Format, Layout und 

Gestaltung der in diesem Artikel 

festgelegten gesundheitsbezogenen 

Warnhinweise zu bestimmen, 

einschließlich der Schriftart und der 

Hintergrundfarbe. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jede Packung und jede 

Außenverpackung von Rauchtabak tragen 

kombinierte gesundheitsbezogene 

Warnhinweise. Die kombinierten 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise 

1. Jede Packung und jede 

Außenverpackung von Rauchtabak tragen 

kombinierte gesundheitsbezogene 

Warnhinweise, womit das Recht der 

Verbraucher auf Zugang zu 

angemessenen Informationen gewahrt 

wird. Die kombinierten 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise 

 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) nehmen 75 % des äußeren Bereichs 

sowohl der vorderen als auch der hinteren 

Fläche der Packung und der 

(c) nehmen 50 % des äußeren Bereichs 

sowohl der vorderen als auch der hinteren 

Fläche der Packung und der 
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Außenverpackung ein; Außenverpackung ein; 

 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) werden an der Oberkante der Packung 

und der Außenverpackung in derselben 

Richtung wie die übrigen Informationen 

auf der Packung platziert; 

(e) werden an der Unterkante der Packung 

und der Außenverpackung platziert; 

 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) haben bei Zigarettenpackungen 

folgende Mindestabmessungen: 

entfällt 

i) Höhe: mindestens 64 mm;  

ii) Breite: mindestens 55 mm.  

 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 3 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird befugt, delegierte 

Rechtsakte gemäß Artikel 22 zu erlassen, 

3. Die Kommission wird befugt, 

Vorschläge zu unterbreiten, 

 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 9 – Absatz 3 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) um Platzierung, Format, Layout, 

Gestaltung, Wechselfolge (Rotation) und 

Proportionen der gesundheitsbezogenen 

Warnhinweise festzulegen; 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 3 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) um die Bedingungen festzulegen, 

unter denen die gesundheitsbezogenen 

Warnhinweise abweichend von Artikel 7 

Absatz 3 beim Öffnen der Packung 

getrennt werden dürfen, allerdings nur so, 

dass die grafische Integrität und die 

Sichtbarkeit des Textes, der Fotografien 

und der Angaben zur 

Raucherentwöhnung gewährleistet sind. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der allgemeine Warnhinweis gemäß 

Absatz 1 muss 30 % des Außenbereichs 

der entsprechenden Fläche der Packung 

und der Außenverpackung einnehmen, auf 

die er gedruckt ist. Dieser Prozentsatz 

erhöht sich bei Mitgliedstaaten mit zwei 

Amtssprachen auf 32 % und bei solchen 

mit drei Amtssprachen auf 35 %. 

2. Der allgemeine Warnhinweis gemäß 

Absatz 1 muss 30 % des Außenbereichs 

der entsprechenden Fläche der Packung 

und der Außenverpackung einnehmen, auf 

die er gedruckt ist. Dieser Prozentsatz 

erhöht sich bei Mitgliedstaaten mit zwei 

Amtssprachen auf 32 % und bei solchen 

mit mehr als zwei Amtssprachen auf 35 %. 
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Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Kommission wird befugt, gemäß 

Artikel 22 delegierte Rechtsakte zur 

Rücknahme der Ausnahme gemäß 

Absatz 1 zu erlassen, falls es eine 

wesentliche Änderung der Umstände gibt, 

die in einem Kommissionsbericht 

festgestellt wird. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) 30 % des äußeren Bereichs der 

betreffenden Fläche der Packung und der 

Außenverpackung einnehmen. Dieser 

Prozentsatz erhöht sich bei Mitgliedstaaten 

mit zwei Amtssprachen auf 32 % und bei 

solchen mit drei Amtssprachen auf 35 %. 

(b) 30 % des äußeren Bereichs der 

betreffenden Fläche der Packung und der 

Außenverpackung einnehmen. Dieser 

Prozentsatz erhöht sich bei Mitgliedstaaten 

mit zwei Amtssprachen auf 32 % und bei 

solchen mit mehr als zwei Amtssprachen 

auf 35 %. 

 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird befugt, gemäß 

Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um – unter Berücksichtigung 

von wissenschaftlichen Entwicklungen 

und Entwicklungen des Marktes – die 

Bestimmungen in den Absätzen 1 und 2 

anzupassen. 

entfällt 
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Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) sich auf das Aroma, den Geschmack, 

eventuelle Aromastoffe oder sonstige 

Zusatzstoffe oder auf deren Fehlen 

beziehen; 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Verbotene Elemente und Merkmale 

können unter anderem sein: Texte, 

Symbole, Namen, Markennamen, 

figurative und sonstige Zeichen, 

irreführende Farben, Beilagen oder 

sonstiges zusätzliches Material, zum 

Beispiel anhaftende Beschriftungen, 

Aufkleber, Werbeanlagen, Rubbelkarten 

und Umhüllungen oder auch die Form des 

Tabakerzeugnisses selbst. Zigaretten mit 

einem Durchmesser von weniger als 

7,5 mm gelten als irreführend. 

2. Verbotene Elemente und Merkmale 

können unter anderem sein: Texte, 

Symbole, Namen, Markennamen, 

figurative und sonstige Zeichen, 

irreführende Farben, Beilagen oder 

sonstiges zusätzliches Material, zum 

Beispiel anhaftende Beschriftungen, 

Aufkleber, Werbeanlagen, Rubbelkarten 

und Umhüllungen. 

Begründung 

Das Verbot von Slim-Zigaretten würde wirtschaftliche Nachteile und Verluste nach sich 

ziehen, die gegenüber den möglichen gesundheitlichen Vorteilen unverhältnismäßig hoch 

wären. 

 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 12 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Angabe der zur Herstellung des 

Tabakerzeugnisses verwendeten Tabakart 

und/oder des Herkunftslandes des Tabaks 

auf der Packung ist zulässig. 

 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Eine Zigarettenpackung muss 

quaderförmig sein. Eine Packung von 

Tabak zum Selbstdrehen muss die Form 

eines Beutels haben, d. h. einer 

rechteckigen Tasche mit einer Klappe, die 

die Öffnung bedeckt. Die Klappe des 

Beutels muss mindestens 70 % der 

Vorderseite der Packung einnehmen. 

Eine Zigarettenpackung muss mindestens 

20 Zigaretten enthalten. Eine Packung 

von Tabak zum Selbstdrehen muss 

mindestens 40 g Tabak enthalten. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Eine Zigarettenpackung darf aus Karton 

oder einem weichen Material bestehen und 

keine Öffnung mit Ausnahme des 

Klappdeckels (Flip-Top-Deckel) haben, 

die sich nach dem ersten Öffnen wieder 

verschließen oder versiegeln lässt. Das 

Scharnier des Klappdeckels einer 

Zigarettenpackung muss sich an der 

2. Eine Zigarettenpackung darf aus Karton 

oder einem weichen Material bestehen und 

keine Öffnung haben, die sich nach dem 

ersten Öffnen wieder verschließen oder 

versiegeln lässt. 
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Rückseite der Packung befinden. 

 

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird befugt, gemäß 

Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um detailliertere Bestimmungen 

für die Form und Größe der Packungen 

festzulegen, sofern solche Regeln 

erforderlich sind, um die volle 

Sichtbarkeit und Integrität der 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise vor 

dem ersten Öffnen, während des Öffnens 

und nach dem Wiederverschließen der 

Packung zu gewährleisten. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission wird befugt, gemäß 

Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um für Packungen von 

Tabakerzeugnissen mit Ausnahme von 

Zigaretten und von Tabak zum 

Selbstdrehen entweder die Quader- oder 

die Zylinderform vorzuschreiben, falls es 

eine wesentliche Änderung der Umstände 

gibt, die in einem Kommissionsbericht 

festgestellt wird. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 14 – Absatz 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

10. Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von 

Zigaretten und von Tabak zum 

Selbstdrehen sind ab dem in Artikel 25 

Absatz 1 genannten Zeitpunkt fünf Jahre 

von der Anwendung der Absätze 1 bis 8 

des vorliegenden Artikels ausgenommen. 

10. Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von 

Zigaretten und von Tabak zum 

Selbstdrehen sind ab dem in Artikel 25 

Absatz 1 genannten Zeitpunkt zehn Jahre 

von der Anwendung der Absätze 1 bis 8 

des vorliegenden Artikels ausgenommen. 

Begründung 

Siehe Artikel 8 Absatz 3 des FCTC-Protokolls zur Bekämpfung des illegalen Handels mit 

Tabakerzeugnissen. 

 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten verbieten das 

Inverkehrbringen von Tabak zum oralen 

Gebrauch unbeschadet des Artikels 151 der 

Akte über den Beitritt Österreichs, 

Finnlands und Schwedens. 

Die Mitgliedstaaten regulieren das 

Inverkehrbringen von Tabak zum oralen 

Gebrauch unbeschadet des Artikels 151 der 

Akte über den Beitritt Österreichs, 

Finnlands und Schwedens. 

 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Grenzüberschreitender Verkauf von 

Tabakerzeugnissen im Fernabsatz 

Internetverkauf von Tabakerzeugnissen 

Begründung 

Es ist schwierig, Altersbeschränkungen für den Tabakverkauf über das Internet 

durchzusetzen. Außerdem gibt es Probleme mit illegaler Internetwerbung und mit Verstößen 

gegen die geltenden Vorschriften (z. B. was die Warnungen vor Gesundheitsschäden betrifft). 

Junge Menschen werden so zum Rauchen angeregt und erhalten einen leichteren Zugang zu 
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Tabakerzeugnissen. Deshalb sollte nicht nur der länderübergreifende, sondern der 

Internetverkauf insgesamt verboten werden. Neun Mitgliedstaaten haben dies bereits getan. 

Mit einem EU-weiten Verbot würden daher die Regeln harmonisiert und die Durchsetzung 

erleichtert werden. 

 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten schreiben den 

Verkaufsstellen, die 

grenzüberschreitenden Fernabsatz an 

Verbraucher in der Union tätigen 

möchten, vor, sich bei den zuständigen 

Behörden in dem Mitgliedstaat 

registrieren zu lassen, in dem die 

Verkaufsstelle niedergelassen ist, sowie in 

dem Mitgliedstaat, in dem sich der 

tatsächliche oder potenzielle Verbraucher 

befindet. Verkaufsstellen, die außerhalb 

der Union niedergelassen sind, müssen 

sich bei den zuständigen Behörden in dem 

Mitgliedstaat registrieren lassen, in dem 

sich der tatsächliche oder potenzielle 

Verbraucher befindet. Alle 

Verkaufsstellen, die 

grenzüberschreitenden Fernabsatz tätigen 

wollen, legen den zuständigen Behörden 

zumindest folgende Informationen vor: 

Die Mitgliedstaaten verbieten den Verkauf 

von Tabakerzeugnissen über das Internet 

in ihrem Hoheitsgebiet. 

a) Name oder Firma und ständige 

Adresse des Ortes der Geschäftstätigkeit, 

von dem aus die Tabakerzeugnisse 

geliefert werden; 

 

b) das Anfangsdatum der Tätigkeit des 

Anbietens von Tabakerzeugnissen im 

grenzüberschreitenden Fernabsatz für die 

Öffentlichkeit mit Hilfe von 

Dienstleistungen der 

Informationsgesellschaft;  

 

c) die Adresse der hierzu genutzten 

Website(s) und alle sachdienlichen, für 

die Identifizierung der Website(s) 
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notwendigen Informationen. 

2. Die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten veröffentlichen eine 

vollständige Liste aller bei ihnen 

registrierten Verkaufsstellen unter 

Beachtung der Bestimmungen und 

Vorkehrungen gemäß der Richtlinie 

95/46/EG. Verkaufsstellen dürfen mit dem 

Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen 

im Fernabsatz erst beginnen, wenn der 

Name der Verkaufsstelle in den 

relevanten Mitgliedstaaten veröffentlicht 

worden ist. 

 

3. Wenn es zur Einhaltung der 

Vorschriften und zur Erleichterung der 

Durchsetzung erforderlich ist, dürfen die 

Bestimmungsmitgliedstaaten 

vorschreiben, dass die Verkaufsstelle eine 

natürliche Person benennt, die dafür 

zuständig ist, die Tabakerzeugnisse, bevor 

sie den Verbraucher erreichen, auf deren 

Übereinstimmung mit den nationalen 

Vorschriften zu kontrollieren, welche im 

Gefolge dieser Richtlinie im 

Bestimmungsmitgliedstaat erlassen 

worden sind. 

 

4. Verkaufsstellen, die Fernabsatz tätigen, 

müssen mit einem 

Altersüberprüfungssystem ausgestattet 

sein, das beim Verkauf kontrolliert, ob der 

bestellende Verbraucher das im 

Bestimmungsmitgliedstaat gesetzlich 

vorgeschriebene Mindestalter hat. Der 

Einzelhändler oder die benannte 

natürliche Person übermittelt den 

zuständigen Behörden eine Beschreibung 

der Einzelheiten und der Funktionsweise 

des Altersüberprüfungssystems. 

 

5. Personenbezogene Daten des 

Verbrauchers dürfen nur im Einklang mit 

der Richtlinie 95/46/EG verarbeitet 

werden; dem Hersteller von 

Tabakerzeugnissen, den zur selben 

Unternehmensgruppe gehörenden 

Unternehmen und einem sonstigen 

Dritten dürfen sie nicht bekanntgegeben 
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werden. Personenbezogene Daten dürfen 

für Zwecke, die über den Zweck des 

jeweiligen Verkaufs hinausgehen, nicht 

verwendet oder weitergegeben werden. 

Dies gilt auch dann, wenn die 

Verkaufsstelle zu einem Hersteller von 

Tabakerzeugnissen gehört. 

Begründung 

Es ist schwierig, Altersbeschränkungen für den Tabakverkauf über das Internet 

durchzusetzen. Außerdem gibt es Probleme mit illegaler Internetwerbung und mit Verstößen 

gegen die geltenden Vorschriften (z. B. was die Warnungen vor Gesundheitsschäden betrifft). 

Junge Menschen werden so zum Rauchen angeregt und erhalten einen leichteren Zugang zu 

Tabakerzeugnissen. Deshalb sollte nicht nur der länderübergreifende, sondern der 

Internetverkauf insgesamt verboten werden. Neun Mitgliedstaaten haben dies bereits getan. 

Mit einem EU-weiten Verbot würden daher die Regeln harmonisiert und die Durchsetzung 

erleichtert werden. 

 

 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Mitgliedstaaten verbieten in ihrem 

Staatsgebiet die Abgabe kostenloser oder 

verbilligter Tabakerzeugnisse sowie den 

Tausch von neuen und versiegelten 

Packungen von Tabakerzeugnissen gegen 

geöffnete Packungen, unabhängig davon, 

über welchen Kanal diese Tätigkeiten 

erfolgen. 

Begründung 

Praktiken wie die kostenlose Abgabe oder der Tausch von Zigarettenpackungen zu 

Werbezwecken an öffentlichen Orten richten sich an Jugendliche als Zielpublikum und sind 

daher nicht zu rechtfertigen. 

 

 

Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 17 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten schreiben 

Herstellern und Importeuren von 

Tabakerzeugnissen vor, bei den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

jedes neuartige Tabakerzeugnis zu melden, 

das sie in den betreffenden Mitgliedstaaten 

in Verkehr zu bringen beabsichtigen. Diese 

Meldung muss in elektronischer Form 

sechs Monate vor dem beabsichtigten 

Inverkehrbringen erfolgen und eine 

detaillierte Beschreibung des fraglichen 

Erzeugnisses sowie Informationen über 

Inhaltsstoffe und Emissionen gemäß 

Artikel 5 umfassen. Hersteller und 

Importeure, die ein neuartiges 

Tabakerzeugnis melden, stellen den 

zuständigen Behörden außerdem Folgendes 

bereit: 

1. Die Mitgliedstaaten schreiben 

Herstellern und Importeuren von 

Tabakerzeugnissen vor, bei den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

jedes neuartige Tabakerzeugnis zu melden, 

das sie in den betreffenden Mitgliedstaaten 

in Verkehr zu bringen beabsichtigen und 

für das sie auf der Grundlage fundierter 

wissenschaftlicher Nachweise eine 

geringere Schädlichkeit oder eine 

geringere Gesundheitsgefahr im 

Vergleich zu herkömmlichen 

Tabakerzeugnissen geltend machen 

wollen. Diese Meldung muss in 

elektronischer Form sechs Monate vor dem 

beabsichtigten Inverkehrbringen erfolgen 

und eine detaillierte Beschreibung des 

fraglichen Erzeugnisses sowie 

Informationen über Inhaltsstoffe und 

Emissionen gemäß Artikel 5 umfassen. 

Hersteller und Importeure, die ein 

neuartiges Tabakerzeugnis melden, stellen 

den zuständigen Behörden außerdem 

Folgendes bereit: 

 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 18 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die folgenden nikotinhaltigen 
Erzeugnisse dürfen nur in Verkehr 

gebracht werden, wenn sie gemäß der 

Richtlinie 2001/83/EG zugelassen worden 

sind: 

Nikotinhaltige Erzeugnisse dürfen nur in 

Verkehr gebracht werden, wenn sie gemäß 

der Richtlinie 2001/83/EG zugelassen 

worden sind. 

a) Erzeugnisse mit einem Nikotingehalt 

von mehr als 2 mg je Einheit oder 

 

b) Erzeugnisse mit einer 

Nikotinkonzentration von mehr als 

4 mg/ml oder  
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c) Erzeugnisse, deren 

bestimmungsgemäße Verwendung zu 

einer mittleren maximalen Peak-

Plasmakonzentration von mehr als 4 ng 

Nikotin/ml führt. 

 

2. Die Kommission wird befugt, delegierte 

Rechtsakte gemäß Artikel 22 zu erlassen, 

um die Nikotinmengen gemäß Absatz 1 – 

unter Berücksichtigung 

wissenschaftlicher Entwicklungen und 

der gemäß der Richtlinie 2001/83/EG 

erteilten Genehmigungen für das 

Inverkehrbringen nikotinhaltiger 

Erzeugnisse – zu aktualisieren. 

 

3. Jede Packung und jede 

Außenverpackung nikotinhaltiger 

Erzeugnisse unter den Schwellenwerten 

gemäß Absatz 1 müssen folgenden 

gesundheitsbezogenen Warnhinweis 

tragen: 

 

Dieses Produkt enthält Nikotin und kann 

Ihre Gesundheit schädigen. 

 

4. Der gesundheitsbezogene Warnhinweis 

gemäß Absatz 3 muss Artikel 10 Absatz 4 

genügen. Außerdem muss er 

 

a) auf die zwei größten Flächen der 

Packung und der Außenverpackung 

gedruckt werden; 

 

b) 30 % des äußeren Bereichs der 

betreffenden Fläche der Packung und der 

Außenverpackung einnehmen. Dieser 

Prozentsatz erhöht sich bei 

Mitgliedstaaten mit zwei Amtssprachen 

auf 32 % und bei solchen mit drei 

Amtssprachen auf 35 %. 

 

5. Die Kommission wird befugt, gemäß 

Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um die Bestimmungen in den 

Absätzen 3 und 4 – unter 

Berücksichtigung von wissenschaftlichen 

Entwicklungen und Entwicklungen des 

Marktes – anzupassen und Platzierung, 

Format, Layout, Gestaltung und 

Wechselfolge (Rotation) der 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise 

 



 

PE507.956v03-00 42/46 AD\939865DE.doc 

DE 

festzulegen und anzupassen.  

Begründung 

Mit Ausnahme von Tabakerzeugnissen sollten alle nikotinhaltigen Erzeugnisse – unabhängig 

von der Höhe des Nikotingehalts – als Arzneimittel klassifiziert werden. Mit Artikel 18 des 

Kommissionsvorschlags kann ein hohes Niveau an Gesundheitsschutz nicht sichergestellt 

werden, und er verstößt gegen Artikel 168 Absatz 7 des AEUV. Der von der Kommission 

vorgeschlagene Artikel 18 ist verglichen mit den geltenden Rechtsvorschriften in einigen 

Mitgliedstaaten ein Rückschritt. 

 

Änderungsantrag 70 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 19 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der gesundheitsbezogene Warnhinweis 

muss Artikel 10 Absatz 4 genügen. Er darf 

nicht weniger als 30 % des äußeren 

Bereichs der entsprechenden Fläche der 

Packung und der Außenverpackung 

einnehmen. Dieser Prozentsatz erhöht sich 

bei Mitgliedstaaten mit zwei Amtssprachen 

auf 32 % und bei solchen mit drei 

Amtssprachen auf 35 %. 

3. Der gesundheitsbezogene Warnhinweis 

muss Artikel 10 Absatz 4 genügen. Er darf 

nicht weniger als 30 % des äußeren 

Bereichs der entsprechenden Fläche der 

Packung und der Außenverpackung 

einnehmen. Dieser Prozentsatz erhöht sich 

bei Mitgliedstaaten mit zwei Amtssprachen 

auf 32 % und bei solchen mit mehr als 

zwei Amtssprachen auf 35 %. 

 

 

Änderungsantrag 71 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absätze 2 und 

3, Artikel 4 Absätze 3 und 4, Artikel 6 

Absätze 3, 9 und 10, Artikel 8 Absatz 4, 

Artikel 9 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 5, 

Artikel 11 Absatz 3, Artikel 13 Absätze 3 
und 4, Artikel 14 Absatz 9 und Artikel 18 

Absätze 2 und 5 wird der Kommission mit 

Inkrafttreten dieser Richtlinie auf 

unbestimmte Zeit ab [Office of 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 10 und 

Artikel 14 Absatz 9 wird der Kommission 

mit Inkrafttreten dieser Richtlinie für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab [Amt für 

Veröffentlichungen: bitte das Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie einsetzen] 

übertragen. 
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Publications: please insert the date of the 

entry into force of this Directive] 

übertragen. 

 

 

Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 

Artikel 3 Absätze 2 und 3, Artikel 4 

Absätze 3 und 4, Artikel 6 Absätze 3, 9 

und 10, Artikel 8 Absatz 4, Artikel 9 

Absatz 3, Artikel 10 Absatz 5, Artikel 11 

Absatz 3, Artikel 13 Absätze 3 und 4, 

Artikel 14 Absatz 9 und Artikel 18 

Absätze 2 und 5 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Ein Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss genannten Befugnis. Er 

wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 

im Amtsblatt der Europäischen Union oder 

zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 

Artikel 6 Absatz 10 und Artikel 14 

Absatz 9 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Ein Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss genannten Befugnis. Er 

wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 

im Amtsblatt der Europäischen Union oder 

zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 

 

 

Änderungsantrag 73 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 3 Absätze 2 und 3, Artikel 4 

Absätze 3 und 4, Artikel 6 Absätze 3, 9 

und 10, Artikel 8 Absatz 4, Artikel 9 

Absatz 3, Artikel 10 Absatz 5, Artikel 11 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 6 Absatz 10 und Artikel 14 

Absatz 9 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament 

noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
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Absatz 3, Artikel 13 Absätze 3 und 4, 
Artikel 14 Absatz 9 und Artikel 18 

Absätze 2 und 5 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben 

hat oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide 

der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide 

der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

 

 

Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 23 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In dem Bericht gibt die Kommission 

insbesondere an, welche Aspekte 

angesichts des aktuellen Stands der 

wissenschaftlichen und technischen 

Erkenntnisse überprüft oder 

weiterentwickelt werden müssten – 

einschließlich der Entwicklung 

international vereinbarter 

Produktvorschriften und -normen; 

besonderes Augenmerk legt die 

Kommission dabei auf 

In dem Bericht gibt die Kommission 

insbesondere an, welche Aspekte 

angesichts des aktuellen Stands der 

wissenschaftlichen und technischen 

Erkenntnisse überprüft oder 

weiterentwickelt werden müssten – 

einschließlich der Entwicklung 

international vereinbarter 

Produktvorschriften und -normen sowie 

der sozialen und wirtschaftlichen 

Auswirkungen dieser Richtlinie; 

besonderes Augenmerk legt die 

Kommission dabei auf 

 

 

Änderungsantrag 75 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 23 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c а (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cа) Auswirkungen auf Wachstum und 

Beschäftigung im Tabaksektor unter 

besonderer Berücksichtigung kleiner und 

mittlerer landwirtschaftlicher Erzeuger; 

 

 

Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 23 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cb) die potenziellen Auswirkungen der 

Richtlinie auf den Tabakanbau in 

Europa. 

 

Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 24 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten dürfen die Einfuhr, 

den Verkauf und den Konsum von 

Tabakerzeugnissen oder verwandten 

Erzeugnissen, die dieser Richtlinie 

genügen, nicht verbieten. 

1. Die Mitgliedstaaten dürfen die Einfuhr, 

den Verkauf und den Konsum von 

Tabakerzeugnissen oder verwandten 

Erzeugnissen, die dieser Richtlinie 

genügen, nicht verbieten. Gleichzeitig 

müssen Maßnahmen ergriffen werden, 

um die Einfuhr von Tabakerzeugnissen 

einzuschränken, insbesondere aus 

Drittländern, die die Auflagen dieser 

Richtlinie nicht erfüllen. 

 



 

PE507.956v03-00 46/46 AD\939865DE.doc 

DE 

VERFAHREN 

Titel Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf 

von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen 

Bezugsdokumente - Verfahrensnummer COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD) 

Federführender Ausschuss 

       Datum der Bekanntgabe im Plenum 

ENVI 

15.1.2013 
   

Stellungnahme von 

       Datum der Bekanntgabe im Plenum 

AGRI 

7.2.2013 

Verfasser(in) der Stellungnahme 

       Datum der Benennung 

Csaba Sándor Tabajdi 

5.3.2013 

Prüfung im Ausschuss 25.4.2013    

Datum der Annahme 19.6.2013    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

36 

4 

2 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica 

Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane 

Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Mariya Gabriel, Iratxe García 

Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz 

García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, 

Agnès Le Brun, Gabriel Mato Adrover, James Nicholson, Marit 

Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo 

Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 

Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 

Janusz Wojciechowski 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter(innen) 

Luís Paulo Alves, Margrete Auken, María Auxiliadora Correa Zamora, 

Marian Harkin, Sandra Kalniete, Maria do Céu Patrão Neves, Valdemar 

Tomaševski, Jacek Włosowicz, Milan Zver 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 187 Abs. 2) 

Fiona Hall 

 
 


